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Gesundheitswesen schützen
Der Deutsche Pflegerat sieht zusammen mit 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der 
Bundesärztekammer und dem Verband Medi-
zinischer Fachberufe die rasante Ausbreitung 
des Corona-Virus mit enormer Sorge.

Die zum Stand November vorgesehenen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie rei-
chen nicht aus. Die Überlastung des Gesund-
heitswesens ist bereits eingetreten. Weiterge-
hende Sofortmaßnahmen sind dringend erfor-
derlich – und hoffentlich bis Januar erfolgt.

Für den Zugang zu Angeboten des Öffentli-
chen Lebens sind einheitlich 2-G-Regelungen 
als zwingende Zutrittsvoraussetzungen zu 
etablieren und zu kontrollieren. Für Aktivitäten 
und Regionen mit besonders hohem Infekti-
onsrisiko müssen Antigen-Schnelltests zusätz-
lich zur 2-G-Regelung (2-G+) obligatorisch 
werden. Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz wird 
unterstützt. Eine einrichtungsbezogene Impf-
pflicht zum Schutz besonders vulnerabler 
Menschen ist zu prüfen. Die Diskussion hierzu 
muss offen und transparent geführt werden.  
Das Ziel muss Akzeptanz in allen Bereichen 
der Gesundheits- und Pflegeversorgung sein. 

Wir appellieren dringend an alle Bürgerinnen 
und Bürger, sich impfen zu lassen. Damit 
schützt man sich selbst und seine Kontaktper-
sonen, man trägt auch aktiv dazu bei, die 
Überlastung des Gesundheitswesens zu ver-
ringern. Dabei kann eine Impfung nicht jede 
Infektion vermeiden, aber das Risiko selbst 
schwer zu erkranken und andere anzustecken 
wird durch die Impfung drastisch reduziert.

Die politisch Verantwortlichen in Bund und 
Ländern und die Gesellschaft als Ganzes sind 
gefordert, Verantwortung zu übernehmen.

Annemarie Fajardo 
Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerats 

Editorial

Kompetenz zur Impfung

Um die 4. Corona-Welle aufzuhalten, muss es gelingen, die Imp-
fungen gegen das Corona-Virus zu beschleunigen. Dazu kön-

nen Pflegefachpersonen einen wichtigen Beitrag leisten. Sie können 
u.a. Pflegebedürftige und Patient*innen impfen, die in Pflegehei-
men oder durch Pflegedienste versorgt werden. Pflegefachpersonen 
sind dafür ausreichend qualifiziert. Sie haben gelernt, Injektionen 
zu verabreichen, haben ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren 
Patient*innen und Pflegebedürftigen und kennen deren gesundheit-
liche Situation. Sie können sie zur Impfung aufklären und diese 
durchführen.

Wenn es der Politik mit der Beschleunigung der Impfungen ernst 
ist, dann liegt im Einsatz der Pflegefachpersonen eine Lösung, die 
den entscheidenden Punkt ausmachen kann.

Zum Thema Impfpflicht. Wenn eine Impfpflicht für die Professi-
on Pflege politisch suggeriert, unterschiedlichst diskutiert und ge-
fordert wird, dann müssen auch die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen klar und rechtssicher formuliert werden. Dann muss sich 
der Gesetzgeber auch über die Konsequenzen einer solchen Impf-
pflicht durch die Hintertür voll und ganz bewusst sein, diese benen-
nen und formulieren. Eine solche Diskussion darf nicht verkürzt 
geführt werden. Sie kann nicht in wenige Sätze gefasst werden.

Das Impfen gegen das Corona-Virus muss gesamtgesellschaftlich 
beantwortet werden und kann nicht auf eine Berufsgruppe, die der 
Profession Pflege, allein betrachtet werden. Wir sagen daher „Nein“ 
zu berufsbezogenen Impfungen, die sich ausschließlich auf die Pro-
fession Pflege beschränken, und fordern den Gesetzgeber dazu auf, 
schnellstmöglich rechtssichere Gesetze zu erlassen, um die Impflü-
cke in der Gesamtbevölkerung zu schließen.

Christine Vogler
Präsidentin des Deutschen Pflegerats

Christine Vogler
Präsidentin des Deutschen Pflegerats
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 Das Grundlagenwerk zur 
Fachweiterbildung für 
P� egende auf Notaufnahmen 
•  Relevantes P� egewissen für die Arbeit auf der Notambulanz 
•  Spezielle Themen: Einschätzungsrichtlinien, Kommunikation, Patientenverlegung 

 Kompetentes Handeln in Notfallsituationen! Dieses Grundlagenwerk bietet P� egenden 
umfassendes Wissen für die gute Versorgung ihrer Patienten in der Notaufnahme und für 
die anspruchsvolle Fachweiterbildung. Notfallp� egende brauchen spezielle Kompe-
tenzen, um im Spannungsfeld zwischen leichten und hoch akuten, komplexen und zeitkri-
tischen Notfällen richtig handeln zu können. Neben der fachlichen Versorgung, geht es 
aber auch darum, den Nöten und Ängsten der einzelnen Menschen angemessen zu 
begegnen. Unerlässlich dabei ist die gelungene Zusammenarbeit im multiprofessionellen 
Team. Lernen Sie von den Experten und bleiben Sie motiviert für Ihre Arbeit in der 
Notfallversorgung! 

Jetzt bestellen auf springer.com/empfehlung oder in Ihrer Buchhandlung

 M. Dietz-Wittstock, M. Kegel, 
P. Glien, M. Pin   (Hrsg.) 
 Notfallp� ege - Fachweiterbildung und Praxis 
 2022.   Etwa 380 S. 130 Abb. in Farbe.   Geb. 
 € (D) 54,99  |  € (A) 56,53  |  CHF 61.00 
 ISBN 978-3-662-63460-8 

€ (D): gebundener Ladenpreis in Deutschland, € (A): Preis in Österreich. CHF: unverbindliche Preisempfehlung. 
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. Für Endkunden ist die Standard-Lieferung kostenfrei. Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail: customerservice@springernature.com

springer.com/empfehlung



Schnelle Umsetzung guter Arbeitsbedingungen entscheidend

Für die Profession Pflege ist der 
Koalitionsvertrag ein Meilenstein

„Das ist ein echter Fortschritt, den die Ampel-Koalition aus SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und FDP auf Bundesebene wagt, wie es der Titel des 
Koalitionsvertrages ´Mehr Fortschritt wagen´ verspricht. Der Koalitions-
vertrag ist ein Meilenstein für die Profession Pflege“, sagt Christine 
Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR).

D ie Themen der Pflege und der 
Profession Pflege werden im Be-
reich „Pflege und Gesundheit“ an 

erster Stelle gesetzt. Die Koalition hat so-
mit erkannt, dass es die Verbesserungen 
der Arbeitsbedingungen sind, die ent-
scheidend dafür sind, ob es künftig die 
nötige Zahl an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gibt. Der DPR wird diese 
und weitere Verbesserungen für die Pro-
fession Pflege beobachten, konsequent 
einfordern und mitgestalten. Richtig ist 
es gleichfalls, dass die künftige Bundes-
regierung die Pflegeassistenzausbildung 
bundesweit harmonisieren und die aka-
demische Pflegeausbildung bis hin zu ei-
ner Ausbildungsvergütung stärken will.

Deutliches Signal für die 
Selbstverwaltung
Ein deutliches Signal wird auch in der 
Frage der Organisation der Selbstver-
waltung der Pflege gesetzt. Hier geht es 
nicht um das ´Ob ,́ sondern um das 
´Wié . Die geplante Befragung zu einer 
Selbstverwaltung lehnt der Deutsche 
Pflegerat ab, da die Entscheidung zu ei-
ner Selbstverwaltung in den Parlamen-
ten getroffen werden muss.

Die Stärkung des Deutschen Pflege rats 
als Stimme der Pflege im Gemeinsamen 
Bundesausschuss und anderen Gremien 
ist eine echte Stärkung der Profession 
und eine Zeichensetzung für die Zu-
kunft.

Starkes Signal für die Profession
Viele der jetzt im Koalitionsvertrag fest-
gehaltenen Punkte sind langjährige For-
derungen des Deutschen Pflegerats. 
Wichtige fehlende Themen müssen er-
gänzt werden, zum Beispiel ambulante 
Pflege, Stärkung der sektorenübergrei-
fenden Versorgung, Vereinfachungen im 
Leistungsgeschehen und dessen Finan-
zierung, viele Fragen zu einer besseren 
Work-Life-Balance, eine bessere Refi-
nanzierung von Leistungen sowie inno-
vative Projekte für neue Tarifverträge in 
der Pflege. 

Der jetzige Koalitionsvertrag ver-
spricht Zuversicht. Die künftige Bundes-
regierung hat deutlich gemacht, dass sie 
entscheidende Fragen angehen will. Es 
bleibt zu hoffen, dass aus den Ankündi-
gungen ein tatsächlich starkes Signal für 
die Profession wird. Und vor allem, dass 
deren Umsetzung im ersten Jahr des Re-
gierungsgeschehens vollzogen wird. 
Denn mehr Zeit gilt es nicht mehr zu 
verlieren.
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Die Arbeitsbedingungen entscheiden, ob es künftig die notwendige Zahl Mitarbeitender in der Pflege geben wird.

Pflege Positionen 1/2022

66 HEILBERUFE 1.2022 / 74



ZUR PROFESSION PFLEGE

Aus dem Koalitionsvertrag 
Zu Arbeitsbedingungen und Bezahlung: 
„Der Dramatik der Situation in der Pflege 
begegnen wir mit Maßnahmen, die 
schnell und spürbar die Arbeitsbedingun-
gen verbessern.“

 _ Kurzfristig soll zur verbindlichen 
Personalbemessung im Krankenhaus 
die Pflegepersonalregelung 2.0. (PPR 
2.0) als Übergangsinstrument mit 

dem Ziel eines bedarfsgerechten 
Qualifikationsmixes eingeführt 
werden.

 _ In der stationären Langzeitpflege  
soll der Ausbau der Personalbemes-
sungsverfahren beschleunigt  
werden. Insbesondere in der  
Langzeitpflege sollen die Löhne 
und Arbeitsbedingungen der Pflege-
kräfte mit dem Ziel verbessert wer-
den, die Gehaltslücke zwischen 

Kranken- und Altenpflege zu schlie-
ßen.

 _ Der Pflegeberuf soll attraktiver 
gemacht werden, etwa mit Steuerbe-
freiung von Zuschlägen, durch die 
Abschaffung geteilter Dienste, die 
Einführung trägereigener Springer-
pools und einem Anspruch auf 
familienfreundliche Arbeitszeiten für 
Menschen mit betreuungspflichtigen 
Kindern.

STIMMEN ZUM KOALITIONSVERTRAG

Bundespflegekammer: Guter 
Wurf mit Luft nach oben
Dr. Markus Mai, Präsidiumsmitglied der 
Bundespflegekammer, „begrüßt sehr die 
Ergebnisse des Koalitionsvertrages und 
dass dort ein Fokus auf dem Bereich Ge-
sundheit und Pflege liegt. Wir sehen viele 
gute Ansätze, wie das Bekenntnis der 
neuen Regierung, sich für bessere Ar-
beitsbedingungen und höhere Löhne 
einzusetzen. Dennoch gibt es keine kon-
krete Aussage zu unserer Forderung, das 
Einstiegsgehalt von Pflegefachpersonen 
auf 4.000 Euro brutto anzuheben. Beson-
ders freut uns, dass die Ampel-Koalition 
die Notwendigkeit erkannt hat, dass die 
Profession Pflege eine Stimme im Ge-
meinsamen Bundesausschuss benötigt.“ 
Was fehlt sei u.a. eine Aussage „zur Ent-
wicklung eines Personalbemessungsin-
struments in der ambulanten Pflege“.

AVG: Gute Ansätze. Zu wenig 
ambulante Pflege
„Der Koalitionsvertrag beinhaltet gute 
Ansätze für die Profession Pflege und für 
die häusliche Pflege“, wertet AVG-Vor-
standsmitglied Thomas Meißner den Ver-
trag. „Und doch, es fehlen wichtige The-
men für die ambulanten Pflegedienste. 
Personalbemessung stationär ja, ambu-
lant nicht existent. Steuerfreiheit bei Zu-
schlägen ist gut, aber es fehlen separat 
ausgewiesene Sonn-, Feiertags- und 
Nachtzuschläge bei den ambulanten Ver-
gütungen und deren Refinanzierung. Dy-
namisierung Pflegegeld: ja, aber Dynami-
sierung Pflegesachleistung: fehlt. Obwohl 
diese bereits im Gesetz steht, wird sie 
nicht umgesetzt. Richtig ist, die finanzi-
ellen Eigenanteile in der stationären Pfle-

ge zu reduzieren; die ambulante Pflege 
darf jedoch nicht außen vor gelassen 
werden. Hier muss ambulant nachgebes-
sert werden. Die Kosten steigen. Der Koa-
litionsvertrag will zurecht eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen für die Pro-
fession Pflege. Eine bessere Bezahlung 
der Mitarbeiter kostet Geld. Das muss re-
finanziert werden. Gleichzeitig darf dies 
aber nicht die Pflegebedürftigen bela-
sten. Denn sonst besteht die Gefahr, dass 
weniger Leistungen ´eingekauft werden‘. 
Gelingt eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen, dann stimmt das zuversicht-
lich. Dann wird der Beruf attraktiver.“

DBfK: Fortschritt!?
Der Deutsche Berufsverband für Pflege-
berufe e.V. (DBfK) sieht viele seiner Forde-
rungen aufgenommen. Nun komme es 
auf die „entschlossene und fundierte Um-
setzung an, damit die Pflege als Beruf 
wieder attraktiv wird und die Gesund-
heitsversorgung in Deutschland zu-
kunftsfähig werden kann“. „Mit den Plä-
nen, die Gehälter in der Langzeitpflege 
anzuheben, Assistenzausbildungen zu 
vereinheitlichen und die Eigenanteile für 
Menschen mit Pflegebedarf zu deckeln, 
stehen wichtige Punkte im Vertrag“, sagt 
DBfK-Präsidentin Christel Bienstein. Ins-
besondere die Aufnahme der Community 
Health Nurse sei ein echter Fortschritt – 
„nicht nur für die Profession, sondern sie 
kann die Gesundheitsversorgung in un-
serem Land grundlegend verbessern“.

VPU: Wesentliche Verbesse-
rungen für Pflege geplant
Der Koalitionsvertrag sieht „wesentliche 
Verbesserungen für die klinische Gesund-

heits- und Krankenpflege“ vor. Das be-
grüßt Torsten Rantzsch, Vorstandsvorsit-
zender des Verbandes der Pflegedirekto-
rinnen und Pflegedirektoren der Universi-
tätskliniken Deutschlands (VPU e.V.). Kon-
kret gehe es um bessere Personalschlüs-
sel und Arbeitsbedingungen, Fortschritte 
in Akademisierung und internationale 
Abschluss-Anerkennung sowie ein fest 
verankertes Mitspracherecht der Pflege 
im G-BA. Die Gesundheits- und Kranken-
pflege erhalte endlich die ganzheitliche 
Beachtung, die ihr zustehe. Damit „ver-
pflichtet sich die neue Bundesregierung 
zu einer nachhaltigen Aufwertung der 
Profession Pflege“, betont Rantzsch.

BV Pflegemanagement: 
 Beteiligung auf Augenhöhe
„Der Koalitionsvertrag ist ein Anfang. Um 
erfolgversprechend umgesetzt zu wer-
den, braucht es nun eine aktive Einbin-
dung der Pflege“, sagt Peter Bechtel, Vor-
sitzender des Bundesverbands Pflegema-
nagement. Er fordert: „Um die drän-
genden Pflegeprobleme zu lösen, bedarf 
es einer unmittelbaren Beteiligung der 
Berufsangehörigen. Die Herausforde-
rungen der Profession Pflege lassen sich 
nicht am Verhandlungstisch durch Be-
rufsfremde lösen. Dazu bedarf es der Pfle-
gefachexpertise.“ Ein „Mammutpro-
gramm“ nennt er die geplante Befragung 
des Berufsstands Pflege. Denn erstens 
gebe es keine Berufsregister. Zweitens 
mache eine Befragung nur dann Sinn, 
wenn die Befragten auch wissen, worum 
es geht. Hierzu sei seitens der neuen Re-
gierung eine Aufklärungskampagne zur 
Pflegekammer durchzuführen. Politisch 
unterstützt werden müsse der weitere 
Aufbau der Bundespflegekammer.
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Appell an die Politik

Defizite bei Mutterschutz 
im Gesundheitswesen 

Auf „unbefriedigend umgesetzte Mutterschutzgesetzgebung“ geht 
eine gemeinsame Erklärung des Deutschen Hebammenverbands, des 
Deutschen Pflegerats, des Deutschen Ärztinnenbundes und der Bun-
desärztekammer ein. Aufmerksam gemacht werden soll auf Probleme 
seit Inkrafttreten des novellierten Mutterschutzgesetzes 2018.

D urch das Gesetz werden schwan-
gere, stillende und jüngst entbun-
dene Frauen an ihrem Arbeits-

platz im Gesundheitswesen in ihrer Be-
rufsausübung behindert und ihre Karri-
erechancen gemindert. „Die Reform hat 
in vielen Einrichtungen statt zu einem 
diskriminierungsfrei gestalteten Mut-
terschutz zu einer noch häufigeren Ver-
hängung von Beschäftigungsverboten 
geführt“, heißt es in der Erklärung. Wie 
belastend die Situation für Frauen ist, 
belegt eine bundesweite Umfrage des 
Deutschen Ärztinnenbundes e.V. (DÄB) 
von Anfang 2021 unter Medizinstuden-
tinnen und Ärztinnen: 43 Prozent der 
Befragten hatten Bedenken, ihre 
Schwangerschaft dem Arbeitgeber zu 
melden. Als brisant erachten die Unter-
zeichnenden auch die Situation der 
schwangeren Auszubildenden an Heb-
ammenschulen. Durch den Ausbil-
dungsübergang in ein Studium gibt es 
nach Beendigung des Mutterschutzes 
bzw. der Elternzeit dann keine Möglich-
keit mehr, die Ausbildung unter ähnli-
chen Bedingungen fortzusetzen, weil die 
Ausbildungsstätte nicht mehr existiert.

Politik ist gefordert
Die unterzeichnenden Organisationen 
unterbreiten konkrete Vorschläge, um 
nun endlich zu einer Lösung zu gelan-
gen. Hier wesentliche Forderungen:

 _ Der Ausschuss für Mutterschutz muss 
die erforderlichen Regeln und Hand-
lungshilfen für die Praxis zügig 
konkretisieren.

 _ Beide für den Arbeitsschutz zuständi-
gen Aufsichten – Gewerbeaufsicht und 
Berufsgenossenschaften – müssen die 
Arbeitgeber bei der Umsetzung der 
Reform intensiv unterstützen.

 _ Die Krankenkassen sind in der Pflicht, 
über die Lohnkostenerstattung im 
Mutterschutzfall und über das primä-
re Ziel eines beschäftigungsfördern-
den und nicht eines beschäftigungs-
ausschließenden Mutterschutzes zu 
informieren.

 _ Die Ausarbeitung eines offiziellen, 
bundeseinheitlichen Leitfadens für 
alle medizinischen Fachbereiche, 
orientierend an Beispielen von Klini-
ken guter Praxis ist notwendig. 

„In einer Zeit, in der Fachkräftemangel 
im Gesundheitswesen bereits Realität 
ist, was sich spätestens in der Pandemie 
leidvoll zeigt, ist es nicht hinnehmbar, 
dass hochmotivierte und gut ausgebilde-
te Beschäftigte im Gesundheitswesen 
nicht weiterarbeiten dürfen, obwohl die 
Risikolage verantwortbar ist“, mahnt PD 
Dr. Barbara Puhahn-Schmeiser, Vize-
präsidentin des DÄB.

Trotz der Brisanz des Themas enthält 
der Koalitionsvertrag der Ampel-Koali-
tion auf Bundesebene leider nichts zum 
Mutterschutz. Hier heißt es tätig zu blei-
ben und die Politik immer und immer 
wieder zu erinnern, an dieser wichtigen 
Stelle tätig zu werden.

aerztinnenbund.de

AUS DEN VERBÄNDEN

DHV-Präsidentin wiedergewählt 
Die Präsidentin des Deutschen Hebammen-
verbandes e.V. (DHV), Ulrike Geppert-Orthofer, 
wird weitere vier Jahre an der Spitze des mit-
gliederstärksten deutschen Hebammenbe-
rufsverbandes stehen. Mit großer Mehrheit 
wurde sie auf der Bundesdelegiertentagung 
2021 des Verbandes wiedergewählt. „Ich freue 
mich sehr über das Wahlergebnis und bin 
stolz, diesen großartigen Berufsstand zu ver-
treten und die Geburtshilfe in Deutschland 
weitere vier Jahre krisen- und zukunftssicher 
mitgestalten zu dürfen“, sagte Ulrike Geppert-
Orthofer. „Dies ist jedoch nur möglich, wenn 
wir alle Geburtshilfe neu denken und die Be-
dürfnisse der Frauen, ihrer Kinder und Fami-
lien bedingungslos in den Mittelpunkt stellen. 
Wir Hebammen als maßgebliche Player im Ge-
sundheitssektor werden dies fordern.“

Rund 200 Hebammen aus allen Bundeslän-
dern haben auf der dreitägigen Bundesdele-
giertentagung neben weiteren Personalien 
auch über berufspolitische Weichenstellungen 
im Verband beraten. Zu den politischen 
Hauptforderungen gehören die flächende-
ckende Umsetzung der Eins-zu-eins-Betreu-
ung sowie eine leistungsgerechte Bezahlung 
und bessere Arbeitsbedingungen für Hebam-
men. Darüber hinaus wird sich der Verband im 
Rahmen des von ihm initiierten Zukunftsdia-
logs Geburtshilfe mit Bündnispartnern zusam-
menschließen, um gemeinsam einen gesell-
schaftlichen Wandel anzustoßen. Dies mit 
dem Ziel, die Frau in den Fokus der Versor-
gung zu stellen.

hebammenverband.de

Pflege Positionen 1/2022

68 HEILBERUFE 1.2022 / 74


